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Einreicher: Amt für Kultur und

Tourismus
Beteiligte Bereiche:  
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Beratungsergebnis

Beratungsfolge Termin TOP Für  Geg  Enth

Ausschuss f. strategische
Stadtentwicklung und Wirtschaft
nicht öffentlich
 

23.10.2025      

Verwaltungs- und Finanzausschuss
nicht öffentlich
 

04.11.2025      

Stadtrat
öffentlich
 

12.11.2025      

 

Betreff:
Radschnellverbindung (RSV) Markkleeberg-Leipzig
 
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die Stellungnahme der Stadtverwaltung Markkleeberg zur
Vorstudie einer Radschnellverbindung zwischen Markkleeberg und Leipzig gegenüber

dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV).

 
Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 28 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. § 3
der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 29. November 2023.

 
Sachdarstellung:
Das LASuV hat die Vorstudie zu einer Radschnellverbindung zwischen Markkleeberg
und Leipzig erarbeitet. Für das beabsichtigte Vorhaben ist zur Bestätigung und
Förderung durch das Bundesministerium für Verkehr die erreichbare Umsetzbarkeit
der Regelwerksanforderungen anhand des möglichen Streckenverlaufes im Rahmen
einer Vorstudie zu untersuchen und nachzuweisen und das Nutzungspotenzial sowie
der bauliche und unterhaltungsseitige Aufwand darzustellen.
 
In den hierauf veranlassten Untersuchungen wurden auf Grundlage einer
raumordnerischen, verkehrlichen und umweltfachlichen Planungsraumanalyse
mögliche Verlaufsführungen ermittelt, nach Streckenbefahrungen und einem
umfangreichen Abwägungsprozess zu Varianten weiterentwickelt und in einen
Variantenvergleich gebracht.
 
Im Ergebnis der Variantenbewertungen wurde eine Vorschlagslösung (Variante 3)
herausgearbeitet. 
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Das LASuV gibt der Stadtverwaltung Markkleeberg auf dieser Grundlage Gelegenheit,
Hinweise und Anregungen in die fortzuführenden Entwurfsplanungen einzubringen.

 
Nach Auswertung eingehender Hinweise und Stellungnahmen zum Planungsstand und
nach einer Bestätigung durch den Bund soll die Vorstudie als Grundlage der
anschließenden Entwurfs- und Genehmigungsplanungen der Baulastträger dienen.

 
Die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung Markkleeberg haben eine Stellungnahme
zum aktuellen Planungsstand der RSV erarbeitet. Diese soll dem LASuV bis zum
15.11.2025 vorliegen. 
 
 
 
Karsten Schütze

Oberbürgermeister

 
Anlagen:

- Erläuterungsbericht: RSV – Vorstudie des LASuV

- Übersichtskarte RSV gesamt

- Detailplan Süd

 
 
 
 




